Liebe Karin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
ich stimme Christian und Axel in allen Punkten zu.  
 
Führungszeugnisse, die als Adresse die Privatadresse der Studierenden aufweisen bzw. ein Jahr alt sind, können für das  Praxissemester nicht vorgelegt werden.
 
Zur Begründung:
 
Ein EFZ zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OE) enthält Angaben, die in normalen Führungszeugnissen, die an Privatadressen zugesandt werden, nicht enthalten sind.
Ein Führungszeugnis besitzt in der Regel eine Gültigkeit für den Zeitraum von 3 Monaten seit Erteilung.
 
Christian hat auch schon das Bundesjustizamt (Punkt 8 sowie  12-14). https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inland/FAQ_node.html#faq5504814
als die wesentliche Quelle angeführt.  Hinzu kommt als rechtliche Grundlage das (LABG vom 12. Mai 2009 zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2021 (SGV. NRW. 223)
 
(4) Spätestens zum Beginn des Praxissemesters ist dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Die Bewerberin oder der Bewerber beantragt das erweiterte Führungszeugnis gemäß § 30 und § 30a des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10) geändert worden ist.
 
Das Führungszeugnis muss in diesem Fall für das Praxissemester neu beantragt werden, ohne Vorlage ist nur die Teilhabe am ZfsL, nicht aber an der Schule möglich.
 
Allgemein gilt: Das Führungszeugnis muss im Regelfall immer neu beantragt werden. Eine Ausnahme besteht nur, wenn der Bezirksregierung Münster aufgrund eines Studiums im berufsbegleitenden Master (Lehramt BK) oder einer vorhanden Vertretungsstelle an der Praxissemesterschule bereits ein Führungszeugnis der Belegart OE vorliegt.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Karin Kupferschmidt

